
Anlage 1 
Belehrung 

 

Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst 
 
Nach § 33 Abs. 1 Satz 3 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) sind Beamte, nach § 11 
Abs. 1 des Thüringer Richtergesetzes (ThürRiG) in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Satz 3 
BeamtStG sind Richter, nach § 3 Abs. 1 Satz 2 des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) sind Arbeitnehmer und nach § 7 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer 
Juristenausbildungsgesetzes (ThürJAG) in der Fassung vom 22.03.2016 i.V.m. § 15 Abs. 3 
des Thüringer Laufbahngesetzes (ThürLaufbG) sind Rechtsreferendare verpflichtet, sich mit 
ihrem gesamten Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes zu bekennen bzw. für ihre Erhaltung einzutreten. 
 
Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht in Leitsatz 2 seiner Entscheidung vom 22. Mai 
1975 - 2 BvL 13/73 unter anderem ausgeführt: „Die politische Treuepflicht fordert mehr als 
nur eine formal korrekte, im Übrigen uninteressierte, kühle, innerlich distanzierte Haltung 
gegenüber Staat und Verfassung; sie fordert vom Beamten insbesondere, dass er sich ein-
deutig von Gruppen und Bestrebungen distanziert, die diesen Staat, seine 
verfassungsmäßigen Organe und die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen 
und diffamieren. Vom Beamten wird erwartet, dass er diesen Staat und seine Verfassung 
als einen hohen positiven Wert erkennt und anerkennt, für den einzutreten sich lohnt." 
 
Dementsprechend dürfen nach § 7 Absatz 1 Nr. 2 BeamtStG in das Beamtenverhältnis und 
nach § 9 Nr. 2 DRiG in das Richterverhältnis nur Personen berufen werden, die die Gewähr 
dafür bieten, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten. Die 
Einstellung von Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes setzt voraus, dass sich diese 
durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekennen (§ 3 Absatz 1 Satz 2 TV-L). Freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ist nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 23. Oktober 1952 - Az. 1 BvB 1/51; Urteil vom 17. 
August 1956 — Az. 1 BvB 2/51) eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und 
Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der 
Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und 
Gleichheit darstellt. Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist das Gegenteil des 
totalitären Staates, der als ausschließliche Herrschaftsmacht Menschenwürde, Freiheit und 
Gleichheit ablehnt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind insbesondere zu 
rechnen: 
 
die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor 
dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit, 
die Volkssouveränität, 
die Gewaltenteilung, 
die Verantwortlichkeit der Regierung, 
die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
die Unabhängigkeit der Gerichte, 
das Mehrparteienprinzip, 
die Chancengleichheit für alle politischen Parteien, 
das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. 



Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die durch die vorgenannten Grundsätze 
gekennzeichnete freiheitliche demokratische Grundordnung richten, ist unvereinbar mit den 
Pflichten eines im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob diese 
Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer solchen verfolgt werden. 

Soweit Bewerber nicht sicher sind, ob die Organisationen, der sie angehören oder 
angehörten, als verfassungsfeindliche Organisationen gelten, kann die 
Einstellungsbehörde bei Zweifeln eine entsprechende Anfrage zur Überprüfung an 
das für Inneres zuständige Ministerium richten. 

Bewerber für den öffentlichen Dienst, die an verfassungsfeindlichen Bestrebungen teilneh-
men oder sie unterstützen, dürfen nicht eingestellt werden. Wer sich gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigt, darf nicht in den 
Vorbereitungsdienst aufgenommen werden.  

Beamte und Richter sowie Rechtsreferendare, die sich einer solchen Pflichtverletzung 
schuldig machen, müssen damit rechnen, dass gegen sie ein Disziplinarverfahren mit dem 
Ziel ihrer Entfernung aus dem Dienst eingeleitet wird. 

Arbeitnehmer müssen in diesen Fällen mit einer außerordentlichen Kündigung rechnen. 

 

 

 

 

 

 



Anlage 2 a 

E r k l ä r u n g  

Aus Anlass meiner bevorstehenden Ernennung zur Rechtsreferendarin/ zum 
Rechtsreferendar erkläre ich, 

Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum 

dass ich die Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst (Anlage 1) 
zur Kenntnis genommen habe, und dass ich die darin genannten Grundsätze der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und bereit bin, mich 
jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen.  

Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung oder gegen eines ihrer in der Belehrung genannten, 
grundlegenden Prinzipien gerichtet sind, nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer 
hiergegen gerichteten Organisation bin. 

Ich wurde darüber belehrt, dass falsche Angaben die Rücknahme meiner Ernennung zur 
Rechtsreferendarin/ zum Rechtsreferendar wegen arglistiger Täuschung gemäß  
§ 7 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Juristenausbildungsgesetzes (ThürJAG) in der Fassung 
vom 22.03.2016 i.V.m. § 12 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) und deswegen meine 
Entlassung aus dem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis nach sich ziehen und 
strafrechtlich verfolgt werden können (§ 263 StGB). 

 

 

 

 

Ort, Datum: 

Die/ Der Belehrte: 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
(Unterschrift, Name) 
 

 



Anlage 2 b 

E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g  

Hiermit erkläre ich, 

 

Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum 

mich mit der Überprüfung der in Anlage 2 a abgegebenen Erklärung durch das Amt für 
Verfassungsschutz einverstanden, soweit es im Hinblick auf das in Ziffer 2 des Runderlasses der 
Thüringer Landesregierung über die Prüfung der persönlichen Eignung für den öffentlichen Dienst 
beschriebene Verfahren erforderlich ist. 

Soweit ich bislang im öffentlichen Dienst tätig gewesen bin, bin ich damit einverstanden, dass 
meine Personalakten beigezogen werden. 

 

 

 
Ort, Datum: 
 
 
Die/ Der Belehrte: 

 

(Unterschrift, Name) 
 
 


